
Beilage Ur. 6/1983 

VEREINBARUNG 
gemäß Art. 15a B-VG über die Kranken­
anstaltenfinanzierung und die ~otierung 

des Wasserwirtschaftsfonds 

Der Bund, vertreten aurch die Bumes-
' regierw:ig, 

das.land Burgenland, vertreten du.=ch den 
Landeshauptmann, 

das Land Kärnten_, vertreten durch den 
Lalld eshaup t:nal'lll, 

da.s La:ld Niederösterreich, _vertreten durch 
den Land.esha.upt:nann, 

da.s Ia~d Oberösterreich, vertret.e:i durch 
den Landeshaupt~2lm, 

das Lc~d Salzburg, vertreten du.rc~ den 
Land eshaup t!lla:an, 

das La~d Steiermark, vertreten durch den 
Land eshaup tna:m., 

das Land Tirol, vertreten durch den 
Landesh2~.:p t:mann, 

_das La:id Vorarlberg, vertreten durch den 
Landesha.upt=Jann und 

das La=.d Wien, vertreten durch de~ La.ndes­
ha.up "t!:la:::m 

- i.!n folgenden Vertrags~a.rleien ge~a~nt -
sind übe=ei.."lgekcmmen, ge.mäß Art. 15a 3-VG die 
nachstehende Ye=ei~baru.ng zu schließe~: 



AESCr:NITT I 

A r t i k e l 1 

Gegensta~r. der Vereinba.."""Uilg 

( 1) Die Vertragspar=eien kommen überein, nach Ma!3ga15"e 
der.:c..a.chstehende~ Best~ ., .. iun.-ren dieser Vereinba_"img: 

1. Die Leist1.:.:1g von 3etriebsr~schüssen, sonstige~ Zu­
schüssen nach Ar-;. 2o Abs. 2, Investitionszuschüssen 
ur..d Sonderzuschüssen an die Rechtsträger öffentlicher 
K.:-2.:lkenanstal.ten der i.!li § 2 Abs. l Z. 1 und 2 des 
Kra.:o.ken.e.:c.staJ.te:gesetzes bezeichneten Art, mit Aus­
nabrne der Pfiegeabt~lungen der_ öffentlichen Kra.nken­
a.nstal ten f'ür Geistesk:rankhei ten sowie an die Rechts­
träger privater 3:rankFnansta.lten der im§ 2 Abs. 1 z. 1 
des B:rankene.nsta.:!..te.:igesetzes bezeichneten Art, die gemäß 
§ 16 des Kranken~~staltengesetzes als gemeinnützig ge­
führte Krankena"!'is'talten zu betrachten sind, zu gewab..r­
leisten, und 

2. die BeziehU:1gen !er Träger der Sozia.lversicherw:lg zu den 
~--

Rechtsträgern dieser Krankenanstalten neu zu gestaJ.ten. 

(2) Die Kostenersätze r-u.r den· klinischen Mehra.u.±'wand im 

Sinne des§ 55 des K'rzr,kenanstaltengesetzes bilden keinen 
Gegenst2:r:J.d dieser Vereinba:nm.g. 

(3) Die Vertragsparteien komme~ überein, die Leistung 
von Beit~äg~ an den Wasserwir-:scha4tsfo:ads nach Maßgabe 
des Art .. 25 d~eser Vereinba.""'illlg zu gewä.hrleist en. 
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ABSCHNITT II 

A r t i k e l 2 

EiJ:lrichtung des 
Krankenans~aJ.ten-Zusammenarbeitsfonds 

Durch Bundesgesetz wird der Krankenansta.lten-Zusarnen­
arbeitsf~nd.s mit eigener Rechtspersönlichkeit - im folgenden 
Fonds genannt - eingerichtet werden. 
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A r t i k e l 3 

Aufgaben des Fonds 

Au:fgaben des Fonds werden nach Maßgabe dieser Vereinba..ri.u:ig 
sein: 

1. die Gewä:b.Iullg von Betriebszuschüssen und sonstigen 
Zuschüssen gemäß Art. 2o Abs. 2 a.n Rechtsträger von 
Kranke:o.ansta1ten; 

2. die Gewä:b.Iullg von Investitionszuschüssen an Rechtsträger 
von Kr2.Zlkenanstalten; 

3. die Erlassi..mg_ von Richtl.; n.; en ( einscb.ließlich Xe.:mzabl.en) 

fUr die Pl.anUDg, Errichtung und Ausstattw:lg sowie den 

Betrieb von Krankenänstal.ten; 

4. die Wei terentwicklu:ag der Xoste1:rer-hnung für K:-anken­
anstalten; 

5. die Erlassu:lg von Richtiinien für die Leistu:agsstatistik 
für Kran.~enanstalten; 

6. die Erstattw:,.g v~n Rationa.l.isierur.gsvorschlägen für die 
Planu::cg, Errichtu::c.g und Ausstattung sowie den Betrieb 
von KrankPnan~talten; 

7. die Weiteren-twi.ckJ.ung des österreichischen Kra.nkenan­
stal tenp1anes unter Bedachtnahrne a.uf die IiaDd es-Kra:ken­
a.::i.stal tenp1äne; 

8. die Gewä~!'"U:!:lg von Sonderzuschüssen a.n Rechtsträger von 
Krankenanstal. t en; 

9. die Genehmigung von Neu- rmd. Zubauten in Kra.:lkPnans~alten, 
we1che eine Erweiter.mg des Umfanges u:.d/oder des Zweckes 
zur ?clge haben. 
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A r t i k e 1 4 

Betriebszuschüsse und so:astige Zuschüsse 

gemäß, Art. 2o Abs. 2 

(1) Betriebskosten sind die i!l. den§§ 2 und 5 der Kranken­
a::ista.l. tenkostenrec-bmrngsverordnung, BG31. Nr. 328./1977, um­

schriebe:ien Kosten mit Ausnahme der Zusatzkosten~ 

· ( 2) Die Rechtsträger der im Art. 1 Abs. 1 dieser Vereir.baZ"U.r..g 

genannten Krankenanstalten werde::. nach Maßgabe der nachste~enden 

Abs. 3 und 4 sowie des Art. 2o dieser Vereinba..."'i.2.:lg A.n.spruch auf 

die Gewäh..~ von Zuschüssen du=cll den Fonds haben. 

(3) Anträge auf die Gew~ von Zuschüssen werden z~gleic~ 
mit den hiefür erforderlichen Nachweisen über die fjnznzielle 
Geba."'"U.Dg der Kra=.kenanstal.t, insbesondere über den Gesactcetter.­
stand, die Auslastung, die amtli~h festgesetzten Pflegegebühren, 
die Ejnnabrn~, die Ausgaben, den Betriebsabg2..!lg sowie die ~r­
gebnisse der Kostenstellenrecb..,.,,...,g und der Leistungsstatis"':ik bis 

3o. April eiJ:.es jeden ~enderja~res bei der nach Lage der Kr~en­
al:.Stalt örtlich zuständigen La:c:.desregierun.g einzubri~en sein: ~ie 

La.nd.esregierung wird diese Anträge auf ihre Ricb.tigkei t zu proiJ.i'e:i 

und dazu Stellw:!g zu nehmen haben. Die Anträge ·nerden unter An­

schluß der Stellungnahme der La,..d esregier..mg birnen. drei Monatez:. n.ac 

ihrem Ei.nl2.l'lgen c.em Fonds zu über:n ttel:n sei:J.. Den A.:lträgen • ..,o~ 

Recl:tsträgern privater Krankena-stal ten im Sirne des Art. 1 Abs. 1 

dieser Vereinba...-.mg wird ei.?le Erklär~ der La.ndesregier..mg a.n­

zu.schließen sein, ob die Krrnke-2-sta.lt als ei:J.e ge!!J.e~::nü~z~g ge­
fifö.,..~e K=a::ke:na-stal t i.!n Sirne des § 16 des ~a:iker.a.,..stal te-ge­

setzes zu betrachten ist. 

(4) Die Ge~ä~-..::J:.s von. Eetriecszusc~üssen w~rd fe:-=.e=- a::. 

die 3edi%~ gebuz:.den we=-c.en, daß der 3.ec~'"=s-==-ägez- c.e=- E::-~-ks=.­

a:is-:a.l t 



6 -

2. eine Leis~:rgsstatistik - nach Maßgabe der vcQ Fonc.s 
ausgearbeiteten Richtlinien - eingerichtet ha~ und 

). dem Fonds gestattet, Erhebw:gen über die Be~=iebso=e2-;­
sa~icn w:id den Betriebsablauf der Kra:::.k:Pna,..s~tlt dt::ch­
zufilllren Ulld in die die Betriebsfüb..-ung der Kra:ike!:.2.n.­
sta.lt betreffenden Unterlagen Einsicht zu neb::le~. 

(5) I:: ?alle der Neue=~!fnnrg von ~a.nkena:a.sta.l~e~ wer~en a~ 
der !.::.betriebz:.allm.e der Kra„k~ra,..stal t Betriebs- u::.d sc::stige Zu­
schüsse zu leiste.:l. sein. Für die Bemessung der Zusc""üsse werden 

bis zum Ende des Kalenderjahres, da.s dem Ja.b.r der Inbetrie=.,a~me 
folgt, die Daten vergleichbarer Kra::.kerans~a.lten (A...~. 2o Abs. 5; 
hera:azuziehen sein. 

(6) Die vom Fonds gewährten Zuschüsse werden dire~ an die 
antragstellenden Rechtsträger zu überNeisen sein.. Die zustä.r..dige 
1,a~desregierung W'ird von der Erledig,.mg des Antrages in K==-=.t'!'lis 
zu setze:i sein. 

(7) Die vom Fonds gemä.S Art. 2o Abs. 2 dieser Verei.n.ba..~ 
zu gewä.:b.renden Zuschüsse werden monatlich vorschußweise ~~ 
leiste.?1 sein. Die vom Fonds geaäß Art. 2o Abs. 3 diese.:- Yerein­
barung zu gewährenden Betriebsr~schüsse werden auf Grund de: 
Beschlüsse der Fondsvenemm.lw:lg und nach Maßgabe der dem Fonds 
zu:fJ.ieße!lde?l Mitte1 vorschuBweise ~~· leisten sein. Die Zwischen­
abrecl:nnr~g wird bis 3o. April des euf" die A::l.tra.gst el..li..=.g f ol­
ge""'~ en Ja.,,res, die Endabrechml:::g nach Vorliegen c.es ~esrecb.­

nimgsabsc=.J..u.sses zu erfolgen l:.aben. 
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A r t i k e 1 5 

Sonderzuschüsse 

( 1) Die in den Jahren 1983 UDd 1984 gemäß Art. 15 Ulld 17 
in den Fonds einzubrir..genden zusätzl.ichen Mittel w·e::-den fü= 

die'Erbringung der in Art. 21 genannten Leistungen und zur 
·E..-reichu~g einer Verbesserung der Kostenwirtschaftlicb~eit 
der l~is-:u:r.gserbrin.gtu:.g in Krankena.n.stal.ten nach U.aßgabe 
des A.-t. 21 zu verteilen sein. 

(2) Die Rechtsträger der im Art. 1 Abs. 1 dieser Ver­
einbarw:.g gena:on-ten Krankena:o.stal ten werden unter si,..,;ge­
mä.ßer Al'lwe:adUllg des Art. 4 Abs. 3 bis 6 dieser Verei:lba..-..u:.g 
An.spruch auf die Gewähr..1.Dg von Sonderzuschüssen durch den 
Fonds haben. 

(3) Diese voc Fonds zu gewähreI:.den Zuschüsse we:-d.en 
vierteljä~-lich zu leisten sein. 



A r t i k e 1 6 

Investitio::iszuschüsse 

(1)' Investitionen sind Ausgaben für die Anschaffung 
und/oder Herstellung von Anlagegütern im Sinne des§ 16 Abs. l 
der Krankenanstaltenkostenrechnungsverordnung. 

(2) Den Rechtsträgern von Kranke~anstalten im Sinne des 
Art. 1 Abs. 1 dieser Vereinbarung werden - u.~beschadet der 
Gewährung von Zuschüssen im Sinne des.Art. 2o Abs. 2 dieser 
Vereinbarung - unter si~rgemäßer Anwendung des Art. 4 Abs. 3, 
4 und 6 und nach Maßgabe des Art. 2o Abs. 3 dieser Verein-

·barung Investitionszuschüsse gewährt werden können. Investi­
tionszuschüsse für Neu- und Zubauten in Krankenanstelten, 
welche eine Er.veiteruz:g des Umfanges und/oder des Zweckes zur 
Folge haben, werden m:.= für die vom Fonds genehmigten Bau­
vorhaben gewährt werde::. können. 

(3) Neu- und Zubauten in Kran.~ena.:nsta.lten im Sinne des 
Abs. 2, für welche zm:i Stichtag 14. September 1982 von der 
zuständigen Landesregierung die E.:rrichtungsbewilligu."lg gemäß 

den einschlägigen lan~esgesetzlichen Vorschriften erteilt 
worden ist, sind von der Bestimmwlg des Abs. 2 letzter Satz 
ausgenommen. 



- 9 -

A r ~ i k e l 7 

Richtlinien für die Planung, Errichtung 
Ausstattung sowie den Betrieb von 

Kra.nk~nans-t:al t en 

Der Fond.s wird als Grundl.age für die Gewähr.mg von. Zu­
schüssen im Sinne der Art. 2o Abs. 3 und Art. 21 dieser Ver­
einbrn.g Richtlinien (einschließlich K0 ~~zahlen) insbeson­
dere über die ba.ul.iche A.usgestal t'u.ng, apparative Ausstat~ 

von Krankenanstalten, die Anschaffw:ig u.r.d den Verbrauch von 
Medikamenten sowie den Persc:ial.ei.nsatz zu erlassen. haben • . 
Dabei wird auf eine möglichst rationelle ?t.ihr..u:g der !:ra.n.ken­
an.sta.J.ten und eine gleichmäßige medizinische Versorgung der 
Bevölkerung sowie au:f ges11ndhei tspoli tiscb.e Schwerpunkte, wie 
sie im Österreichischen Kranke~~nsta.ltenplan festgelegt sind, 
Rücksicht zu nehmen sein. Die Richtlinien (einschJ.ieElich 
Kemiza.hl.en) werden fern.er Regelungen über die Aufteiln~g der 
Mittel gemäß Art. 2o Abs. 3 dieser Ver7::..r..ba...-J..ng für Eetriebs­
und sonstige Zuschüsse, bvestitionszuschüsse und gemä.:3 
Art. 21 dieser Vereinba.ru::ig für Sonderr~schüsse zu enthalten 
haben. 
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A r t i k e l 8 

Kostenrecb1mng für Krankenanstalten 

Dem Fonds wirl die Anpassung der Richtlinien für das 
von den Rechtsträgeni von Krankenans+.alten anzuwendende 
Buch=~ssyst~ (Art. 4 Abs. 4 Z. 1 dieser Vereinbar..l.Ilg) 
an den jeweils neuesten Stand der medizinischen, teclmischen 
und wirtschaftlichen En.twickl.u:cg obliegen. 
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A r t i k e l 9 

Leistu.Dgsstatistik für Kra!lken.anstaJ.t~ 

(1) Der Fonds wird Richtl.inien fUr ein einheitliches System 
der Lelst,,mg~erfasst.UJ.g und Leistullgsstatistik in den Krankera~­
staJ. t en zu erlassen haben. 

(2) Der Fonds w:.rd aus den Ergebnissen der Kostenstell.e~­
recbn12ng und den Daten der Leist,,mgsstatistik in Absti.=mn.mg 
mit dem Österreichischen Kranke~anstal.tenplan Bewertu.:ogs-
k:ri terien f.ür die Ergebnisse der Kostenstellenrec"Iltl.Ilg fest­
zuJ.ege:i haben. 
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Artikel 1o 

Rationalisie:,.mgsvorschl.äge 

Der Fonds wird für einzel.ne Krall.k:e""'?'"stal t en auf 
-

Antrag des Rechtsträg_ers oder bei a~fä.1.lig hohen Kosten 

je Pflegetag im Verg1eich zu gleichartigen Krankena::i-
stal ten von sich aus Rationa.lisierw:igsvorsch1ä.ge erstatten 

kömien. 
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Artikel 11 

Genehmigung von Neu- und Zubauten 
in Krankenanstal.ten 

(1) Der Fonds wird Neu- und Zubauten in Krankena:istal.ten, 
welche eine Er.veiterung des Umfanges u.~d/oder des Zweckes zur 
Folge haben, deren Rechtsträger im Sinne des Art. l Abs. 1 
dieser Vereinbarung zuschußberechtigt sind, ·a1s Voraussetzung 
für die Gewährung von Investitionszuschüssen zu genehmigen 
haben. Diese Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Bau­
vorhaben zur Sicherung einer gleichmäßigen medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung notwendig, im Österreichischen 
Krankenanstaltenpla..~ vorgesehen und mit den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit verein­
bar ist • . 

(2) Die für die Erteilung der Errichtungsbewilligu.."lg 
geltenden landesgesetzlichen Bestim!.lWlgen w~rden unberührt 
bleiben. 

(3) Bis zur Beschlußfassung über den Österreichischen 
Krankenanstaltenpla.:a durch die Fondsversammlung werden die 

~ . 

Landes-Krankenans+.aJ.tenpläne heranzuziehen sein, sofern die 
weiteren in Abs. l gena.."'Ulten Voraussetzw:igen für eine Geneh­
migung vorliegen. 
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Artikel 12 

Mi tteJ. des Fonds 

Mittel des Fonds werden sein: 

1. Beiträge des Eundes und der Länder 

2. - nach Maßgabe einer besonderen·bundes­
gesetz.lichen Regelll?lg - Beit~äge der 
Gemeinden 

3. Mittel gemäß§ 447f ASVG 

4. Darlehen 

5. Spenden 

6. Vermöge:iserträge 

7. sonstige Mittel. 
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Artikel 13 

Zusätzliche Mittel des Fonds 

Zusätzl.iche Mittel des Fonds werden sein: 

, . zusätzliche Beiträge des Bundes 

a.) im Jahre 1983 100 Millionen Sc 1-1 ,; ll ir..g 

b) im Jahre 1984 140 Millionen Schillil:lg 

2. zusätzJ.iche Mittel der Träger der sozialen 
Krankenversi chen::og 

a) im Jahre 1983 285 Millionen Sch.illing-
b) im Jahre 1984 260 Mi.llionen Sc!l.il.ling 

3. Ver.nögenserträge für die Mittel gemäß z. 1 u:o.d 2 



Artikel 14 

Bei träge des Bu::.des und der Lä.?l.d.er an den 

Fo:cds 

(1) Der Bund leistet an den Fonds jährlich einen Beitrag 
in der Höhe von 1,416 ~ des gesanrten Auf1"'omme.ns an der tim­
satzsteuer im -betreffende.,., .ra:a.r. 

(2) Die Lä.tlder leisten an den Foild.s jährlich einen Bei­
trag in der Höhe von o, 678 ~ des gesamten Aufkommens an der 
Umsatzsteuer im betreffenden Jahr. 

(3) Die Vertrags-pa..--teien komme?l überein, daß die Bei träge 

des Bundes und. der Lä:lder mit Wirksamkeit vom 1. Jä:::.::Ler 1983 
für das jeweilige Budgetjahr in moI:.atlichen Vorschüssen r~ 
erbr_ngen sind, deren Eöhe sich nach den Besti:I:mwlgen übe~ 

die Berechnung der Vorschüsse auf die Ertragsanteile der Lä.=1-

der an der Umsatzsteuer zu richten b.a.t. Diese Vorschüsse sind 
zu den gesetzlichen Te:-::ri..nen der Vorschußleistu::.gen aui' die 

Ertragsanteile der Länder an den gE!!!leillscha.ftlichen Bundes­

abgaben j eweil.s zu Lasten des Bund.es und der Iwänder vom :Bu::ld 

an den Fonds zu überweisen. 

(4) Die von den. Vertragsparteien an den Fonds zu leisten­

den Beiträge sind als Vorschußleistungen anzusehen. Die 
Zwi.sche:!2.brec~:::!U.!lg und die el:dgültige Abrecbnnng haben im 

Rabmen der Abre~bnung der Vorsci::.üss~ auf die Ertragsanteile 
an de:i gei~i ,..c::cha.f"tlicb.en Bundesabgaben gemäß § 11 A.bs. 1 
?AG 1979 zu enolgen. Dabei entste~e::ide Ü"oerge~üsse oder 

Gutha.be:i des ?ond.s si:ld. auszugleiche:i. 
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Artikel 15 

Zusät~iche Beiträge des Bundes an den 
Fonds 

( 1) Zusätz1ich zµ. seinen Bei trägen gemäß Art. 14 leistet 

der Bund i.:n Jahre 1983. 100 MiJJi..onen Schilling und i=i Jahre 

1984 140 Mi1 J i..onen Sc~l.liilg. an den Fonds. 

(2) Die zusätz1ichen finanziellen Mittel des Bund.es werd.~ 
in vier gJ.eich hohen Teilbeträgen jewei1s·zum E:ld.e eines jeden 
Kalendervierte1s an den Fonds zu überneisen sein. 
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Artikel 16 

Mittel gaäß § 447f ASVG 

( 1) Dem. Follds werden die gemäß § 44 7f ASVG für die Neu­
regelung de~ Beteiligung der ?räger der Kr~enversichenulg 
an der Fina~zter,.mg der Krankenanstalten vorbehaltenen Mittel 
zufließen. 

(2) Diese Mittel werden von dem beim Hau~tverba.nd der 
österreichischen Sozialversicheru?1e,-sträger errichteten Aus­
gleichsfonds zum Ende eines jeden Kalenderviertels vorschuß­
weise a.n den Fonds entrichtet werden. Die el:.dgü.ltige Ab­
rec.,.,:n:nng wird bis 3o.· April des folgenden Geschäftsjahres zu 
erfolgen haben. 



. ' 
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Artikel 17 

Zusätzliche Mittel der Träger der soziaJ..en 
Krankmversicherung 

(1) Die Träger der sozialen Krankenversicherung leisten 
zusätzlich r..i den Mittel.:i gemäß Art. 16 i..m Jahre 1983 285 
Millionen ScbiJliilg und i.:l Jahre 1984 260 Millionen Sc~ll.ing 
a.n den Fonds. 

(2) Die zusätzlichen finanziellen Mittel der Träger der 
soziaJ..en Krankenversiche=-~ werden i~ vier gleich hohen Teil­
beträ.g°en zu den in Art. 16 Abs. 2 festgelegten Zahlungst ermmen 

an den Fonds zu überneis en sein. 
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Artikel 18 

Aufnabrn~ von Darlehen 

(i) Der Fonds wird ermächtigt werden, zur Fin2nzier..uig 

bestimmter .IJ:Ivest1tio::svorha.ben Darlehen aui'zunehmen. 

(2) Der Bund und d.i.e Länder - letztere al.lerdi:lgs :m:= 

· insoweit, al.s die aus solchen Darleb.en erfiie!3e:c.den Mittel 
einer im jeweiligen T,and gelegenen Krankenanstal.t im Sinne 
des Art!' 1 Abs. 1 dieser Vereinba...""U:lg zugute kommen und 
dieses La:,d bzw. sofe.."'"n Rechtsträger dieser Kra:ü:enans~al.t 

ein anderes Land ist, dieses Land zusti:Jmt - b.at'ten für 

diese Darlehen solid2--isch. 

(3) Soweit eine :!itha:ftu::lg der Länder in Betracht kom::1t, 
sind die Verzillsu:c.g ~.,.,..d die Tilg,...::!g dieser Darlehen aus den 

entsprecllenden Länder;uoten zu decken. 
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Art i k e 1 19 

Spenden 

Der Ponds wird ermächtigt werden, zµr ErfüJ.J.ung der 

il:lm übertragenen Au.fga.ben Spenden anzunebmen. 
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Artikel 2o 

Be.messmig der Betriebs- und soz::.stigen 
Zuschüsse sowie der I.nvesti tionszuschüsse 

( 1) Die dem Fonds jä.r-:::.ch zur Ver=-.ig-1.ll!g stehenden· Mittel 
:L::l Si:m.e des Art. 12 Z. 1 bis 3 Wld. 7 dieser Vere:i.:lb2-~ 

werde:i i=. zwei Teilbeträge zu 60 % (Teilbetrag 1) bzw. 4o % 
(Teilbetrag 2) .aufgeteilt werden. An de: Fonds geleistete 

Ver::iöge.,,~erträge mit Ausnahme jener fü: die zusätzlichen 
_Mittel ge!llä.ß L-t. 13 und Spenden werd~ dem Teilbetrag 2 
zuzuschlagen sein, sofern der Spender ..,..; cht eine andiare 

Zweckbi~du:::.g trifft. 

(2) 9o % des Teilbetrages 1 werde:::i derart au±' die Recb.ts­

trä.ger c.e: XrallkeDa.,,si:alten im Sin:l.e des Art. 1 Abs. 1 dieser 
Ve:ei:lba..-..i:::.g verteilt werden, daß die dem ei.n.zel.nen Rechts­
träger ge?!lä3 den§§ 57 und. 59 des Kra:!lkella.:lStaltengesetzes 
Z".J. gewä·.,~e::lden Zweckzuschüsse in jenem Verb.äl tnis a.u.i"gestockt 

werden, d.as sich aus dem Gesamtbetrag an Zweckzuschüsse=i. 
gemäß den §§ 57 und 59 KAG zu 9o ~ des Teilbetrages 1 ergibt. 
1 o ~ des 'reilbetrages 1 werden im Ver'hä1 tnis der Pflegetage in 

diesen XrankeDansta1 te.n au!" diese Recb.tsträger verteiJ. t werden. 

(3) 4o ~ des Teilbetr~es 2·werde~ i:n Verb.ä.lt::is der 
Vclksza~J der einze1~en Länder in Lä-cerquoten geteilt werden. 

60 ~ des Teilbetrages 2 werden i:l s:nre des Abs. 2 in Lärcer­
quoten geteUt werden. I.mlerhal.b der solcherart gebildeten 
Tä~dergesa:ntquoten wird - nnter Bedac~t:12~~e au~ Art. 1a 
Abs. 3 iieser Vereinba.."i.lil.g - die Ve:-:eilu.-.g des Teilbetrages 2 
... ,.~ die -:i=c..,t-•r;:ä-e- von 7-~-ke.,..,...,.,e.._..,., -a,., ~ ... S ➔ --e a·es h•+ 1 c;..;..,_ - ..... - .::, \, ~ • --- ~ \.l c---.., - ___., - - _, • 
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Der Fonds wird dabei auf Grundlage der von ihm zu erlass enden 
Richtlinien; ( einschließlich Ken..--izahlen) im Sinne des .Art. 7 
dieser Ver~inbaru.ng vorzugehen haben. 

(4) Die Höhe des Investitionszuschusses soll im Einzel­
fall 4o % der Ges2.mtkosten -des Investitionsvorhabens nicht 
übersteigen. Bei Vorliegen besonderer gesundheitspolitischer .. 
Erfordernisse werden ausnahmswe~se auch höher~·Investitionszu­
schüsse gewährt werden kör---ien. 

(5) Den Berechnungen im Sinne der Abs. 2 und 3 werden -
sofern es -sich nicht um die Ge~ährung von Investitionszuschüssen 
handelt - die Daten des jeweils zweitvora.ngega.ngenen Jahres 
zugrunde zu legen sein. 
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Artikel 21 

Bemessung der Sonderzuschüsse 

(1) Die dem Fonds für die Jahre 1983 und 1984 zusätzlich 
zur Verfügung stehenden Mittel im Sinne des Art. 13 werden 
einen Teilbetrag 3 bilden. An den Fonds geleistete Ve:rinögens­
erträge der Zusatzmi tt~~ sind dem Teilbetrag 3 zuzuschlagen. 

(2) Dieser Teilbetrag 3 ·wird nach Maßgabe.der nachfolgen-
den Bestimmur1gen auf die Rechtsträger von Krankenanstal.ten 
im Sinne des Art. 1 Abs. 1 aufzuteilen sein, wenn diese die 
fUr die Errechnung der Sonderzuschüsse notwendigen Berech­
ntmgsgri..1.11dlagen äus dem Jahr 1982 bzw. dem Jahr 1983 (Basis­
jahr) dem.Fonds bis 3o. April des jeweiligen Folgejahres vor­
gelegt haben. 

(3) 15 % der Mittel werden fUr die Finanzierung der 
AusbildUI:l.g von Ärzten, KrankenpflegeschüJ.er(inne)n u..~d 
Schüler(inne)n medizinisch-technischer Schulen besti!.:!!lt 
sein. Diese Mittel werden im Verhältnis der Za..~ der in den· 
Krankenanstalten in Ausbildu.."lg befindlichen Personen zu 

verteilen sein. Für Ärzte wird ein Gewichtungsfaktor von 
l,O, :f'U.r Krankenpflegeschü1er(irmen) und Schüler(im:ien) des 
medizinisch-technischen Fachdienstes· ein Gewichtungsfaktor 
von o,5 und fUr Schü1er(innen) des gehobenen medizinisch­
technischen Dienstes ein Gewichtungsfaktor von o,7 anzu­
setzen sein. 
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(4) 2o % der Mittel .,-,·erden für die Finanzierung der 
Ambulanzleistungen bestimmt sein. Diese Mittel werden im 

1 

Verhältnis der Anzahl der ambulanten Fälle pro Kranken-
anstalt, gewichtet nach der Versorgungsstufe der Kranken­
anstalt, verteilt werden. 

(5) 2o % der Mittel werden für die Finanzienmg aus~ 
gewählter Leistungen der Spitzenversorgung bestimmt sein. 
Die Verteilung dieser Mittel wird auf die Krankenanstalten 
im Verhältnis der Leistungspunkte erfolgen. Diese Leistu.."'lgs­
punkte werden nach einem Leistungskatalog, in welchem ausge­
wählte Leistu.."lgen unterschied.lieh bewertet werden, pro er­
brachter. Leistung vergeben. 

(6) 15 % dieser Mittel werden für die Finanzierung 
von Leistungen an Fremdpatienten bestimmt sein. Diese Mittel 
werden im Verhältnis der Za.z,...l der Fremdpatienten, gewichtet 
nach der Versorgungsstufe der Kra.nkenanstaJ.t, verteilt werdan • 

.. . 

(7) 25 % der Mittel werden für eine degressive Bezu­
schussu.ng der Belagstage bestimmt sein. Diese Mittel sind 
im VerhäJ. tnis der Summe aus Normbela.gstagen ( stationäre Pa­
tienten mal ty:penspezifische Bela.gsdauer, ·das ist der Quotient 
aus der Summe der Belagstage und der stationären Patienten 
der Krankenanstalten der gleichen Versorgungsstufe) und 
Restbelagstagen (Gess.mtbelagstage abzüglich Nor.nbelags-
tage, gewichtet mit dem Faktor o,3), gewichtet nach der 
Versorgungsstufe der Krankenanstalt, zu verteilen. Liegt 
die Anzahl. der Gesamtbelagstage unter der Zahl der Nor:n-
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bel.agstage, so sind die Normbel.a.gstage, b.öcll.stens jedoch 

das Z·neifache der Gesam:tbel.a.gstage, der Beree'hnung zugrunde 
zu. legen. 

(8) 5 ~ der Mittel. werden für die AbJeJ.":U::g einer Ver­
kürzw:ig der Bel.agsdauer besti.:t::nt sein. Die Verteil~ dieser 
Mittel. wird im Verb.äl tnis der A.:l.za.b.l der e!'.l:tga:o.gen·en Be-· 

lagstage_, gewichtgt nach der Versorg'..mgs_stufe der Kra:J.ken­

a:.sta.l t, etiolgen •. Die An.zahl. der e.ntga:ige=.e:i Bele.gstage pro 

KrrnkeDanstalt errechnet sich aus der Differenz zwischen der 
Belagsdauer des dem Basisjahr vor~egange?1.e::i Jahres und der 
Belagsdauer des Basisjahres verviel.facb.t mit der Zabl der 
stationären Patienten des Basisjahres. 
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Art i k e 1 22 

Organisation des Fonds 

(1) Orga:i des Fonds wird die FondsversammJu~g sein.. 
Die ?ondsversam:!tlu:o.g wird beim Bundesministerium für Ge­
~1ndb~it und Umweltschutz ei.I:.gerichtet werde:,.. Die Bei­
stellu::ig der sachlichen und personellen Erforder:lisse 
sowie die Füh?-u.?::.g der Geschäfte der Fondsversammi'tlllg wird 
dem Bu.:1.d.esministerium für Gesundheit Ulld Umwel.tschutz ob­
liegen •. 

(2) Die FondsversatmnJTm.g wird aus 19 Mitgliedern be­

stehen, die nach Maßgabe der na.chfolgenden Bestirnu:agen 
zu bestellen sein werden: 

1. ~unf' ?4i tglieder wird die Eundesregieru.:ag be­
stellen; 

2. je ein Mitglied werden die La~desregie:,,mgen 
bestellen; 

3. zwei Mitgl.ieder werden vom Hauptverband der 
österreichischen Sozialversiche?'imgsträger zu 

bestellen sein; 

4. je ein ?c.tg1ied wird vom Österreichischen Stä.dte­
bu::.d, vom Csterreichisc=.en Gemei.!ldebtuld sovri. e von 
der Öst erre.ichis chen Bischors~on:erenz ge!!lei~a:::i 
mit dem Evangelischen Oberkirchenrat zu bestellen 
sein.. 
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(3) Mitglied da= Foz:.dsversa:cmil.UDg wird nur sein können, 
wer=-..= NationaJ..rat wählbar ist. 

(4} Ist die Bes~ellu.ng von Mitgliedern der'Fondsver­
sa:::zml·•~g erforderl~~, so wird das ~,~a~sministe=ium für 
Ge~..:.::C.::.e~t und Umwel.tschutz die gemäß Abs. 2 in Betracht 
ko::r.e~C~n Rechtstr~er oder Organe schriftlich r..:.:- Namhaft­
mach1:~g aufr~forder:1 haben. Machen die zur Bestelll.Ulg von 
Mitglie~ern der Po-~sversa:mnl.ung berec~tigten Rechtsträger 
ur..d Crga.::e von diesem Recht keinen Gebrauch Ulld bestellen 

·keil:.e Mitglieder, so werden die Ilichtbestellten Mitglieder 
bei der ?eststellT:~g der Beschlußfähigkeit der Fcndsver­
sa~;n~z außer Betracht bleiben. - . 

(;) Den Vorsitz in der Fomsversactllu:ng wird der Bw:ldes­
:n.i~is~e= für Gesi,~~i~it u...-wid Umweltschutz fU~ren. 

( 6) Die Fondsvs:-sa:mnl.u:c.g wird sich ihre Gescb.ä.:f'tsordr:i,-g 

selbst geben. 

(7) Die von der Bu:ld.esregier,mg bestellten Mitglieder der 
Folld.sve...-sammlu:c.g we:-den - unbeschadet des Abs. 9 - über je zwei 
Stimmen, die übrigen Mitglieder über je eine Sti::mle verfügen. 

(8) Die Beschlüsse der Fondsversa.=11.:.Ilg werden - ::iit 

A.us~a~-e der ~tsc~eidUIJ.g übe~ die ve:-:eilt:.:c.g des Teilbe­
trages 1 i!n Ei~e:!.:falJ. - ein.sti:::nig ge:fa.Bt 'Herden. Ko.~::rt 

ei~ e~-s~i=nniger Beschluß nicht r~sta=.de, so wi:-d. wie folg-; 
vorr.ige:.en sei~: 
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· 1. jedes Mitg1ied der ?ondsversa- · 1 ·~~g wird einen 
Sch.lichtu.ngsaussc~~3, der aus ds=i Bu:ldeskanz1er, 
dem Vorsitzenden d.e:r Land eshaup":iä:merkor:.ferenz 
und einem weiteren von der La::ides~aupt~ä:mer­
konferenz zu besti enden tardes~a!lp ~ be­
steht, um Ver.nitt1,~~g ersuchen kc~~en; der Schl.icb.­
tw:l&sau.sschuß wird b~~~-en drei ~~aten nach der 
erstmaligen Beschlu..Sfassung i!n ?or.ds zi.unindest eine 
SitZU?lg abhal.ten; 

2. koz:mt bilmen drei Yonaten nach c.er erstnaJ.igen 
Besch.lußfass'Ullg ic. ?onds ein e;~s~i=iger Be­
schluß nicht zusta-,.. e, so wird c.:..e ?o::.dsversa.c::tlt.U:.g 
mit einfacher Meh=~eit der Sti=en entscheiden; 

3. kommt eine solche ~ehrb.ei t nicht z-.ista::ide, so wird 
die Stimme des Vorsitzenden en~sc~eiden. 

(9) Entscheidungen de= ?o:idsversa-,,.~g über die Ver­
teilrmg des Tei1betr~es 1 i::l Ebze1fa11 werden mit einfacher 
Mehrheit der Stimmen gefa.3~ werden. Die von der Bundesre­
gie~ bestellten Mitg1ieder der Fo~s,ersa~Ju:ig werden 
in diesem Fall. nur über eine Stimme ve:-fügen. 
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Art i k e 1 23 

Berichterstat~l.lllg 

Der Fonds wir.d gegenuoer jenen Rechtsträgern Ulld 
• t • 

Org2.I1en, die zur Beste11tmg von Mitgliedern der Fonds-
ve~arnmiu:.g berechtigt silld, jährlich Bericht über seine 
Tätigkeit zu erstatten haben. 
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Artikel 24 

Kontrolle durch den Re~brn•ngshof 

Die Gebarw::.g.des Fonds wird der Kontrolle durch den 
Rec~~•ng~hof u:iterliegen. 
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ABSCHNITT III 

Art i k -e l 25 

Dotierul:lg des Wassernirtschaftsfond.s 

( 1) Die Lä:::lder leisten an den WasserNirtschaftsfond.s 
~ä~~lic~ einen Beitrag in der Eöhe von o,339 ~ des ge­

sa::J.ten All...~otm1.ens an der Umsatzsteuer im betreffenden Jahr. 

( 2) Art. 14 Abs. 3 und 4 ist sil::l:cge:?läß an.zuwenden. 

(3) Nach Maßgabe einer besonderen bundesgesetziichen 
=egel't.lllg we=-d.en die Gemeinden zu Leistu:age~ an den Wasser-
1r...rtsc~a~ts!o:c.ds veranlaßt werden. 
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ABSCENITT IT 

.Artikel 26 

Befrei'W:lg von Gebühren und Abgaben 

(1) Der Fo?ld.s wird von all.en btmdesrechtlich geregelten 
Abgaben befreit werden. 

{2) Die vom Fo?ld.s i!l Uimlittelba.rer Erfü.llu.."'lg seiner 
Atügaben ausgestellten Schriften Ulld die von ihm abge­
scbJ.ossenen Rechtsgeschä~te werden von den Stempel- und 

Rechtsgebühren oefreit werden. 

(3) Die finanz~elle~ Leistu!lgen des Fonds an die Rechts­
träger der Xranlrenans-ta.!. ten werden weder der Umsatzsteuer 
noch den Steuern vom E4nkommen und Ver.nögen unterliegen. 
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Art i k e 1 27 

Sozia.lversicherw:i.gsrechtliche Regelu.tlgen 

( 1) Die für die Sozia.1 v~rsicher..mgsträger g~ tenden 

Pflegege:illlrenersätze werden mit jedem 1. Jä:l:c.er erhöht 
werden und zwar im prozentuellen Ausmaß der Erhöb.u:.g der 
Beitragseinnabmen al1er Krallkenversichenuigsträger voc 

Vorjahr au:f das lau:fende Jahr; die jeweils neu bereclm.eten 
Pflegegebührenersätze werden aui" volle Scb.illil:lg ger..mdet 

- werden. 

(2) Von den Beitragseinnahmen eines Kal.en.derjal:lres 
wird vor der Errechnung des prozentuellen Beitragszu­
wachses Z'tlllä.chst jener Betra& abgezoge::,. werden, de: die 
K:-ar.kenversicherw:lgSträger im Wege des§ 447f ASVG r.i:- Fb­
anzier.ir.g der L~e~ta.lten gesondert bereitstellen 
werden. Ferner werden bei der E:rrecbnung des proze?:?:tuelle~ 
Beitragszuwachses.nach Abs. 1 jene Beitragseirnahrne:i außer 
Betracht b1eiben, die sieh ab 1. Jä:cner 1983 aus ).:ideru:c.gen 
des Beitragsrechtes ergeben, sofern der daraus erfiieBende 
Ertrag gesetzlich zweckge'bunden ist. 

(3) Die Beitr~-seinnahrn~n des laufenden Ka.l.encierja~ .... es 
aller d.e!:i Eauptver'bar.d angehörenden Ki-2.,,ke::iversicher, .... g!-=i­
träger werden den Eeitragsei.,,na~rn~n des r~etzt vor~~g0.­

g2~genen Ka.l~erja.hres, miter Berücksichtigung des Abs. 2, 
geger.übergestellt werden. ils Beitragsei~~aMmen ~erden al..le 
Bei -:~~e für Pfiichtversiche:-:e und fti:'." frei1rillig ~ler­

sic:::.erte gelten, die ::!2.C!:. de?:?. Weisu:c.gez: des 3t:.:.dec::-.; -; s-:ers 
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für soziale 'le:rwaJ.ti.mg über die Recbnungsleg-..l.:lg als Beitrags­
einrabmen i.?J. Betracht kommen, in der Kranke=.versicheru.=.g der 
Ba:uern einsc!l;J.ießlich des Bw:ldesbeitrages; I:12.ßgeben.d werden 
die i.tl den Erfolgsrecbnung~n der Kra:1.kenversicheru.Dgsträ.ger 
ausgewiesene:::. Beträge sein. Der vom Hauptve=ba.nd a.u.f z·,vei 

1 . 

Dez;maJstell~ errechnete Erhöhungsprozentsa~z wird: der 
Zustumn.u::lg durch den Btmde~minister· für soziale Veri'laltung 
bedürfen. 

(4) Der Hauptverband wird jewei1s spätes-:en.s.bis 
15. Dezember fü= das nächstfolgende Kaleilderj ab.r einen 
provisorische~ Hundertsatz zu errechnen haben, der nach 
Zusti.m:mm.g durch den Bu:o.d.e~min;ster für soziale Verwaltung 
für die Erhöb:t.mg der ?fiegegebührenersätze ab dem nach­

folgenden 1. Jä:mer maßgeblich ist; die neuen Pf'legegebill:l.ren­
ersätze werden 2lÜ volle Schil1i.tl.g gerundet we=-den. Den 
Rechtsträgern der Krank~na~stalten werden die erhöhten 
Pfl.egegebühre=.ersä-:ze so rech:tzei tig bek'a-i-1-:gegebe:i we:-den, 
daß sie ab 1. Jä:o.ner der Verrec::.zr..u:.g zu.g.:::,2'!"'~ e gelegt werden 

kömle.n. 

(5) Weicht der provisorische Eundertsa.tz vom endgLiltigen_ 

Hundertsatz a.b, so wird sich für die Kran.ken7ersicher..mgs-. 
träger entweder eine Verpflichtung zur Na.chzahln..,,,g oder der 
Ar....c:prnch auf' eui Guthaben ergeben. Der fina...,zie1le Ausgleich 
wird· durch Nachzahlung ode: Gutschrift im lauf enden Jallr 

herbeigefU~-t werden. Bei der Er~öhu:ng der ?flegegebil~~en­
ersä.tze a.b de!!! nächsten 1 • Jär-,...,er werden sof ar-,... für das 
Vorjahr fiktiv jene P.flegegebiib~e::.ersätze er::-ecbnet werden, 
die sich bei !~wendrmg des e:,.dgültigen EU:J.der"tsatzes ergeben 
h.ä.tten. Diese fik':iven Pflegegebüh~enersätze werden so~a-~ 
~it dem i!l Be~=acht kormne~dsn pr~~risorisc~e.=. ~--äe=--tsa~z 
er::.öb. t 7<erd e=... 
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(6) All.e von den Kranke-~ersichenm.gsträgern: und vom 
Hauptverband zur-Durchführ!i-g der gegel:.S~ä:d1ichen Regel\lllg 
erstellten Unterlagen und Berechnungen werden der Überprüfung 
durch den BUild.~srninister fü: sozial.e Ve:-Nal.t-..2:lg unterliegen • 

. ' 
(7) Für die Dauer der GeJ.tu:ig diese:- Vereinba.nm.g werden 

die g:-undsatzgesetzJ.icheD Bes"ti.mmu:ge?,l des§ 28 Abs. 8 des 
Kran.~enansta.ltengesetzes nr~ die ents~rechenden Landesaus­
f'ühii.ule,-sgesetzes dahingehe:?:d. geä:ldert, ~a.S die Scb.ieds­
kcrnissionen an die mit Zustimmw:lg des ?•-desrnini~ters für 
soziale VerNal tu:og fes"tgese~zten Erh.öh,,-gssä::ze gemäß Abs. 1 
bis 5 gebw:lclen silld. 
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Art i k e 1 28 

!=i.kra.fttret en 

Diese Vereinbaru~g tritt nach EinJa;agen der Mitteilw::lgen 
al.ler Vertr2:c-spa.rtaien beim BUndes~inisterium für Gesund­
heit und Umwe1tschu-:z, daß die t:.a.ch der Bundesverfassung 
bzw. nach den Landes7eri'assu:agen erforderlichen Voraus­
setzungen_ für das I'"1.M"'a.fttreten erlül.lt sind, mit 
1. Jänner 1983 in Kraft. 
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Artikel 29 

Durch.fff',., :-uc.g der V ereinba.Iililg 

Die z-~ Du.=cl:.:'ii,.,r..m.g ci.ieser Vereinba--,.,,mg :iotwendigen 
bur,des- und landesgesetzlichen Regelrmgen ·sind mit 

1. Jä.tlner 1983 in Kraft zu setzen. 
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Artikel 3o 

Gel tw:lgsdauer, XlSndiguDg · 

( 1) Dies.e Vereinba...--u.IJ.g wird für die Jahre 1983 u::.d 1984 
. geschlossen.· Die Vertragsparteien verzichten für diesen . . 

Zeitrrn aI.ü·ihr_Eecht, die Verei~be.:-u~g ~~ ktin.d.igen. 

(2) Die in Durchfü.hr..mg dieser Vereinba..-u:ig ergehenden 
Bu:t:ldes- ~ Landesgesetze werden mit Ablauf der GeJ.tungs­
dauer dieser Vereinba.ru::g außer Kraft treten. Mit diesem 
Zei t-punk"t werden die am 31. Dezember 1977 in Geltung ge­
statl.d.enen Rechtsvorschriften ·nieder in Era!'t gesetzt werde-~, 
soweit si~ durch die -im ersten Satz gerannten Bw:ldes- Wld 
Lande.sgesetze geändert -wurden. 
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Art i k e 1 31 

M~ 'tteiltmgen 

Das Btmdesmini ste-'P-j_um für Ges,rndhei t und Omwe1.tschu~z 
.hat die Vertragsparteien über E:rklä..""U?lgen nach Art. 28 un­

verzüglich in Kem:i.---~s zu. setzen. 
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ABSCHNITT V 

Art i k e 1 32 

(1) Die Vertragsparteien kommen überein~ daß mit Begi:n.:i 
des Jahres 1983 beim Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz ein gemeinsa:ier Arbeitskreis für Kranken­
anstaltenfina:izieru:og und -strukturreforo.en eingerichtet 
wird. Dieser Arbeitskreis wird Vorschläge für weiterfüb.rs~de 
Konzepte zu e=arbeiten haben, wobei der Inhalt dieser Ve=­
einba.rung keine verbindliche Grundlage für die zu erarbei­
tenden Konzepte sein wird. 

(2) Diese~ Arbeitskreis werden der Leiter der Geschä="ts­
stelle des Fonds, zwei weitere Vertreter des Bundes, ei~ 
Vertreter des Hauptverba.:ides der österreichischen Sozial­
versicherungsträger, je ein Vertreter eines jeden Landes, 
des Städtebu.~des, des Ge=ieindebundes und der Österreichisc~e!'l 
Bischofskonferenz gemeir..sa:n mit dem Eva.."1.gelischen Ober­
kirchenrat a:1ZUgehören haben. 

(3) Den Vorsitz des Arbeitskreises wird der Leiter der 
Geschäftsstelle des Fonds zu führen haben. 

(4) Bei der Besorgung seiner Aufgaben wird sich der 
Arbeitskreis der Geschäftsstelle des Fonds zu bedienen 
haben. 
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Artikel 33 

Die Länder verpf1ichten sich, für die Jahre 1983 
und 1984 keine über diese Vereillbarang hjna11sgehenden 

fina~zi.elle;i Fordenu:gen an den Bund rmd/oder die 
~räger der sÖzial~n Kra:akenversicherw:ig zu ste11en. 
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Artikel 34 

Diese Vereinbar..m.g wird;~ einer Urscb...-t.f~ ausgefertig~. 
Die Urschrift wird beim B-\oUldesr'➔~➔ sterium für Gesu~a~eit 

u:id Umweltsclm.tz hinterlegt. Dieses h~t a.11.e~ Vertrags~artei~~ 
rmd al.J..en zur Bestellung von ?fi~gliedern der Fondsvers2~~1 ,·~g 
berechtigten Rechtsträgern und Organen begJ..aubigte Absccrif~e~ 
der Vereuba.r..mg zu übermitteln. 
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Geschehen zu Eisenstadt, am 18. November 1982 

Für den Bund gemä.13 dem Beschluß der Bwldesregierung vom 

·9. November 1982: 
. . 

(vorbehaltlich der Genehmigw:1g durch den Nationalrat) 

Der Bundesminister für Gesundheit u:od Umweltschutz: 

Steyr er eh. 

Für das Land Burg enl end: 
Der Landeshauptmann: 

Theodor Xery eh. 

Für das Land IQL"!"'Uten: 
Der Landeshauptmann: 

Wagner eh. 

Für das Land Niederösterreich: 
(vorbehaltlich der Genehmigung des Landtages· 

von Niederösterreich) 

Der Landeshauptma.mi: 

Ludwig eh. 

Für das Land Oberösterreich: 
(vorbehal.tlich der Geneh:ligung des oberösterreichischen 

Landtages) 
Der La!ldeshauptma:m: 

'O . • •• , • 
... a-: z e::io o c:e e..:i. 



- 45 -

Für das Land Salzburg 
Der Landeshaupt~ann: 

Haslau er eh. 

Für das Land Steiermark: 
Der La::ldeshauptwann: 

Krainer eh. 

Für das Land Tirol: 
Der Landeshauptl:la.n:c.: 

Wal.lnöfer eh. 

Für das Land Vorarlberg: 

Der La:o.deshaupta~n~ 
Dr.Kessler eh. 

Für das Land Wie~: 
(vorbehaltlich der Genehmig-.mg des Wie~er 

Landtages) 

Der Landesha.uptma~n~ 

Leopold Gratz eh. 



Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG 
über die K.rankenanstaltenfinanzie­

. rung u.~d die Dotieru.ng des Wasser­
wirtschaftsfonds; 

Vorblatt 

• PROBLEM: 

Fortsetzung der Bestrebungen, vom Abgangsdeckungssystem zu einer 
leistuDgsbezogenen Finanzierung der K.rankenansttlten zu gelangen. 
Hiebei sind einerseits den Rechtsträgern der Krankenanstalten meh= 
.finanzielle Mittel als bisher zur Verfügung zu stellen ~nd a.ndere~­
seits modernen betriebswirtschaftlichen Methoden im wirtschaftlichen 
Bereich der Krankenanstalten zum Durchbruch zu verhelfen. 

LÖSUNG: 

Abschluß ei~er Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zur Schaffung 
eines ze~tra.len Finanzierungsinstrumentes - Kra.IL~enanstalten-Zu­
sammena.rbeitsfonds - dem die Vertreter aller Finanzierungspartner 
und der konfessionellen Krankenanstalten angehören. 

ALTERNATIVEN: 

Wiederanwendung des Abgangsdeckungssystems nach dem Krankenan­
sta.ltengesetz und damit Verzicht auf eine leistungsbezogene Fina~zie­
rung. 

KOSTEN: 

Zusätzliche Leistung von insgesamt 240 Millionen Schilling durch 
den Bund an den Fonds in den Ja.~ren 1983 u.~d 1934. 



·vereinbarung gem. Art. 15a B-VG 
über die Krankenanstaltenfina.n­
zierung und die Dotierung des 
Wasserwirtschaftsfonds; 

E r l ä u t e r u n g e n 

I. 
Allgemeines 

Im Jahre 1978 schlossen der Bund und die Länder eine Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG über die Krankenanstaltenfinanzierung und die 
Dotierung des Wassen,irtschaftsfond.s. 

Wesentlicher Zweck dieser Vereinbarung war es, einerseits den 
Rechtsträgern der österreichischen Krankenanstalten mehr finanzielle 
Mittel als bisher zur Verfügung zu stellen - und damit einen wesentlichi 
Beitrag zur Sicherung der Spitalsversorgung zu leisten - und e.nderer­
seits, modernen betriebswirtschaftlichen Methoden in Krankenanstalten 
zum Durchbruch zu verhelfen. 

Das Ziel, vom Abgangsdeckungssystem einen Übergang zu einer l"ei·stung 
. bezogenen Fi.nanziertmg zu finden, sollte mit Hilfe eines zentralen 
Finanzierw:igsinstnmentes mit eigener Rechtspersönlichkeit, des Kranken 
ansta.J.ten-Zusammenarbeitsfonds, erreicht werden, dem die Vertreter 
aller Finanzierungspartner und der konfessionellen Krankenanstalten 

· Österreichs angehören. 

Dieser Fonds konnte in den Jahren 1978 bis 1982 zwar im Bereich der 
Mittelverteilung seine Aufgaben erfüllen und durch die monatliche 
Anweisung der Zuschüsse die Liquiditätslage der Rechtsträger wesentlich 
·verbessern, jedoch die dringend erforderlichen Strukturreformen 
nicht zu Ende'führen. 

Diese Strukturmä.ri..gel, verbunden mit dem ~unsch nach Erschließung 
zusätzlicher finanzieller Mittel, fü.h::-ten Mitte -1982 zur K"tindigung de::­

im Jahre 1978 geschlossenen Vereinbarung du::-ch das Land Salzburg. 
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.J.n„e em;:.nente gesundheitspolitische Verantwortung des Bundesministers 
für Gesundheit u.--idj Umweltschutz, die Versorgung der österreichischen 
3evölke:-ung mit Kran..~enhausleistungen langfristig sicherzustellen, und 
das Bemühen, die Krankenanstalten als integrierenden Bestandteil des 
Gesundheitswesens auch finanziell abzusichern, brachten in der Folge 
intensive Verhandlungen mit allen Finanzierungspartnern. Am 14. Septem­
ber 1982 kam es unter dem Vorsitz von Bundesminister Dr. Kurt STEYRER . 
zu- einer grundsätzlichen Einigung zwischen dem Bund und den Ländern. 

Wesentlicher In..1-ialt dies.er Einigung ~st es, daß der· Bund und die 
Träger der sozialen Krankenversicherung in den Jahren 1983 und 1984 
beträchtliche zusätzliche finanzielle Leistungen an den Fonds erbringen, 
um die Versorgung mit Kra.n..~enaausleistungen auch weiterhin zu ge­
währleisten, und daß gleichzeitig eine umfassende Strukturreform im 

Bereich des Krankenanstaltenwesens in Angriff genommen wird. 

Diese Reformarbeiten sollen ermöglichen, ab dem Jahre 1985 die un­
befriedigende Finanzierungsstruktur des Abgangsdeckungssystems durch 
ein leistungsbezogenes - an Nonnkosten und speziellen Leistungspara­
metern orientiertes -Finanzierungssystem, von dem starke Anreiza zu_ 
einer ökonomischen Betriebsführung ausgehen, zu ersetzen, die Ver­
sorgttn.g der österreichischen Bevölkerung mit Kranken.1-iausleistungen. 
optimal sicherzustellen und die Leistungserbringung im Krankenhaus 
als einen Teilbereich des Gesundheitssystems langfristig ftna.nzier­
bar zu machen. 

Auf Grund der Einigung zwischen den Finanzierungspartnern wurde die 
vorliegende Vereinbarung ausgearbeitet und am 18. November 1982 von 
den Vertretern des Bundes und der Länder unterzeichnet. 

Der Großteil des Textes der vorliegenden Vereinbarung ist identisch ,,... ... 
mit der Vereinbarung aus dem Jahre 1978; auf die dazu ergangenen Er-
lä.utenmgen wird'daher verwiesen (vgl. 948 der Beila,.gen XIV. GP). 

Die in der Folge ausgeführten Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln 
der ·1ereinbarung konnten daher im wesentlichen a.uf jene Besti.:mnungen 
besc~!'ä.."';.kt ·11terden, welche sich auf das Verhandlungsergebnis vom 

lL, Se;~e~ber 1932 beziehen. 



II. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

~u Art. 1: 

Der Wortlaut des bisherigen Art. 1 wurde durch die Worte ''und Sonderzu­
schüsse'' ergänzt. 

~om Fonds werden somit wie schon in den Jahren 1978 bis 1982 - Be­
triebszuschüsse, sonstige Zuschüsse nach Art. 20 Abs. 2 UD.d Investitions­
zuschüsse an die Rechtsträger von Krankenanstalten geleistet werden. 

Die vom Bund und den Trägern der sozialen Krankenversicherung in den 
J.ahren 1983 Wld 1984 zusätzlich an den Fonds zu leistenden Mittel werden 
als Sonderzuschüsse nach den Bestimmungen des Art. 21 der Vereinbarung 
verteil~ werden. 

Zu Art. 2:. 

Die Mittel werden wie bisher in den Krankenanstalten-Zusammena~beits­
fonds einfließen, welcher da.her erneut einzurichten sein wird. 

Zu Art. 3: 

Diese Bestimmung umschreibt die dem Fonds übertragenen Aufgaben. 
Die Gewährung von Sonderzuschüssen an die Rechtsträger von Kr2.Ilkenan­
stalten war daher neu aufzunehmen. 

Ein weiteres neues Aufgabe:ogebiet des Fonds wird die Genehmigung von 
Neu- und Zubauten in Krankenanstalten, welche eine Erweiterung des 

· Umfanges und/oder des Zweckes zur Folge haben, als Voraussetzung für 
die Zuteilung von Fondsmitteln sein. Die näheren Vorschriftan für diese 
Genehmigung finden sich im Art. 11. 

Zu Art. 4: 

In diese Bestimmung wurde eine Regelung für den Fall der Neueröffnung vor 
Krankenanstalten aufgenommen. Inhaltlich erfolgte diese Regelung in 
tlcereinstimmung mit der bisherigen Rechtsauffassung des Bundes zur 
Auslegung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl.Nr. 453/1978. 

Ansonsten ist Art. 4 mit Ausna_~e des .Abs. 4 Z l letzter Halbsatz "bzw. 
geeignete Ma.ßna:b...r=.en zur Anwendur..g dieses Syste:!ls nachweist'' wor~gleich 

mit dem bisher geltenden. Diese BestiT"'i'1ung kor~~te entfallen, weil eine 
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(bena.brede zur Vereinbarung BGBl.Nr. 453/1978 festlegte, daß nur für 
.e Jahre 1978 ur...d. 1979 der Nachweis geeigneter Maßnahmen anstatt eine~ 
,stenrechnung gemäß Kostenrechnungsverordnung genügt. Ab 1980 mußte 
1r Erla.DgUng der Anspruchsberechtigung .von den Krankenanstalten eine _ 
)stenrechntmg durchgeführt werden, wie sie die KostenrechnUI1gsver­
rdnu..?1g vorsieht. 

ie in den Jahren 1983 und 1984 vom Bund und den Trägern der sozialen 
rankenversicherung zur Verfügung stehenden zusätzlichen Mittel werden 
ür cie Erbringur.g bestimmter Leistungen der Krankenanstalten, aber auch 
,ur Erreichung einer Verbesserw:i.g der Kostenwirtschaftlichkeit der Lei­
tungserbri~ und zum Ausgleich unterschiedlicher Belastungen zu 
·erteilen sein. 

)amit soll erreicht werden, daß der Fonds künftig die Gewährung von Zu­
~chüssen nicht nur von der Versorgungsstufe, der Anza..i.il der Leistw:igen 
Ln den Krankenanstalten usw. abhängig machen kann, sondern daß auch ein 
5konomisch wünschenswertes Verhalten der Rechtsträger - soweit dies 
nedizinisch vertretbar ist - mit der Zuschußgewährung verknüpft werden 
kaon. Erste Ansätze hiezu stellen die Vorschriften des Art. 21 Abs. 7 
und 8 dar. 

Die Eilib.altung der Bedingungen für die Gewä.b.rung von Betriebs-_und 
sonstigen Zuschüssen sowie von Investitionszuschüssen, also die Vorlage 
einer Kostenrechmmg"und einer Leistu:c.gsstatistik sowie die Erlaubnis 
zu Erhebungen und Einsichtnahmen des Fonds direkt in den Krankenan­
stalten, wird auch VoraussetzUDg für die Gewährung der Sonderzuschüsse 
sein. 

Durch den Venveis auf Art. 4 Abs. 5 is;:t;. klargestellt, daß im Falle einer 
Neueröffnung einer Krankenanstalt nicht nur Betriebs- und sonstige Zu­
schüsse sondern auch Sonderzuschüsse zu leisten sind. 

Zu Art. 6: 

Inves-:itionszuschüsse für Neu- und Zubauten in Krankenanstalten, welche 
eine Erweiterung d.es Umfa!'..ges und/oder des Zweckes zur Folge haben, 

wer;: e::. :::..:1 Zuk'.i..."'lft nur da.r..n gewä..'1.rt we:-den kör..r..en, wenn der Fo:ids das 
3a'..1·-~c::-::aben gener-:1igt hat. Damit soll erreicht werden, da~ dem ?onds 

sc::c:: in c..er A.r:f~r.gsphase der Kostendeterninier-..1ng für Kra."'lkena..."1.sttl ten, 
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~~-~hin der FlanUllgsphase, ein Mitspracherecht eingeräumt 
wird. 

Die Genehmigung des Projektes wird eine anspruchsbegründende 
Voraussetzung fUr die Gewährung von Investitionszuschüssen dar­
stellen, sodaß bei Nichtgenehmigung die Zuerkennung von Zuschüssen 
ausgeschloss~n ist. 

Da sich die Nichtgenehmigung eines Bauvorha.bens durch den Fonds 
nur für die Gewährtu:lg von Zuschüssen aus dem Fonds auswirkt, blei­
ben die Dispositionsmöglic~keiten des Rechtsträgers in allen Fragen 
der Bauführung unberührt, und wird die Realisierung eines Projektes 
dadurch keinesfalls ausgeschlossen. 

In landesgesetzliche Vorschriften wird durch diese Genehmigung 
nicht eizlgegriffen. 

Zu Art. 7: 

Die Richtlinienkompetenz des Fonds wurde auf die Verteilur..g der · 
Sonderzuschüsse gemäß Artikel 21 ausgedehnt. Die Aufteilung der 
Mittel gemäß Art. 21 wird erst nach Beschluß einschlägiger Richt­
linien möglich sein. 

Zu Art. 11: 

' Die Genehmigung von Neu- und Zuba:uten in Krankena.nstal ten, weJ.che 
eine Erweiterw:ig des Umfanges und/oder des Zweckes zur Folge. haben, 
wird eine wesentliche und neue Aufgabe für den Fonds sein. Die 
Gene~igung durch den Fonds wird aber keine Voraussetzung für die 
Realisierung eines Bauprojektes sein. Wie bisher werden hiefür aus­
schließlich die landesgesetzli.chen Vorschriften maßgebend sein ,..., ... 
(La.ndeslcrankenanstaltengesetze, Bauordnungen usw.). Wie bereits 
zu Art. 6 ausgeführt, wird aber nur dann eine Gewährung von In­
vestitionszuschüssen möglich sein, wenn der Fonds das Bauvorhaben, 
für welches der Zuschuß beantragt wurde, genehmigt hat. 

Der Fonds wird seiner Genehmigung überregionale, über die jeweilige 
Landesgrenze hinausgehende Interesse~ zugrunde zu legen haben. Die 

Siche~u.ng ei~er gleichmäßigen mediz~~..ische~ Versorgung der Bevölke­

r.;,ng wird bundesweit ~..:. prüf er.. sein. 
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Zu Art. 13: 

Diese Mittel werden in den Jahren 1983 und 1984 zusätzlich zu den 
in Art. 12 genannten Mitteln in den Fonds einfließen. Sie werden 
einen Teilbetrag 3 bilden und nach den Bestimmungen des Art. 21 
aufgeteilt werden. 

Zu Art. 14: 

Der bisherige Art. 11 ist inhaltlich unverändert, lediglich eine 
Anpassung der Jahreszahl.an und der zitierten Gesetzesvorschriften 
war.notwendig. 

Die im Jahre 1978 notwendig gewesene Übergangsbestimmung für die 
Durchfüh.ru.Dg der Anrechnung jener Beträge, welche auf Grund der 
Vorschriften des Kre.nkenanstaltengesetzes ausbezahlt wurden (Zweck­
zuschüsse), konnte entfallen. 

Zu Art. 15: 

Der Bund wird in den Jahren 1983 und 1984 insgesamt 240 Millionen 
Schilling zusätzlich an den Fonds leisten. Die Mittelaufstockung 
wurde erforderlich, um die Versorgung mit Krankenhausleistungen 
auch weiterhin sichern zu können und um für die Rechtsträger von 
Kr~.kenanstalten eine wesentliche finanzielle Erleichterung zu er­
reichen. 

An dieser Stelle soll auf das - internationa1.e - Problem der Finanzier­
barkeit des Gesundheitswesens hingewiesen werden. 

Österreich hat, so wie auch viele andere Staaten, das Problem zu· 

bewältigen, sowohl denjenigen, der Leistunge."'l des Gesundheitswesens 
in Anspruch nimmt, als auch die im Bereich des Gesundheitswesens 
beschäftigten Personen zu einem verstärkt kostenbewußten Den.~en 
und Handeln zu führen. 

Die.Zuteilung der Mittel a."'l die Rec~tsträger von Krankenanstalten 
hat daher nicht nur nach gesundheitspolitischen, sondern auch nach 
ökonomischen Gesichtspun_~ten zu erfolgen, ohne dabei den medizinisch­
humanitären Auftrag des Krankenhauses oder die Qualität der Ver­
sors~ng zu gefährden. Dieser Forder~"l'lg ·NUrde in Art. 21 ~bs. 7 und 
8 entspreche~. 
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Zu Art. 17: 

D1e Träger der sozia.l.en Krankenversicherung werden in den Jahren 
1983 und 1984 zusätzlich insgesamt 545 Millionen Schilling an den 
Fonds leisten. Auch hier gelten die zu Art. 15 ausgeführten troer­
legungen. 

Zu Art. 21: 

Die Aui'teilungsgrw::.dsätze für die Teilbeträge 1 und 2 bleiben un­
veräncert. Die in den Fonds in den Jahren 1983 u...~d 1984 zusätzlich 
einfließenden Mittel werden einen Teilbetrag 3 bilden. Damit ist 
gewährleistet, daß al.le Rechtsträger . durch die neue Regelung wie . 
schon bisher Zuschüsse aus den Teilbeträgen 1 und 2 und zusätzlich 
Mittel aus dem Teilbetrag 3 erhalten werden. Für die Errechnung der 
Höhe der Zuschüsse, die aus dem Teilbetrag 3 verteilt werden, sind 
die Daten des vorangegangenen Jahres heranzuziehen. Die Frist für 

die Vorlage der Berechnungsgrundlagen für den Teilbetrag 3 ist mit 
30. April 1983 für die Daten aus dem Jahr 1982 und mit 30. April 
1984 f"ti.r die Daten aus dem Jahr 1983 begrenzt. 

- zu Abs. 3: 

15 % der Mittel sind für die Ausbildung von Ärzten, Krankenpflegeper­
sonen und medizinisch-technischem Personal bestimmt. 

-~- Bei der VerteilUDg dieser Mittel ist von der Zahl der in einer 
Krankenanstalt in AusbildUDg befindlichen Personen auszugehen • 

. Die Zahl der jeweiligen Kategorie - Ärzte, Krankenpflegeschüler 
(innen), Schüler(i.mlen) des medizinisch-technischen Fachdienstes 
und Schüler(innen) des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes 

wird mit dem entsprechenden Gewichtsfaktor - Ärzte 1,0, Pflege­
und Fachschüler(innen) 0,5, Schüler(i.Enen) des gehobenen Dienstes 
0,7 - ?:IU.ltipliziert, wodurch sich eine Punktezahl pro Kranken­

anstalt ergibt. 

D~e S-..:=e der dafür zur Verfügung stehenden Mittel (S 57,750.C00,­
f'.ir 1983) is.t soda=n durch die SU!:!lIIle der Pun..lctezah.l aller bezuschußtm 
K=anker.anstalten ~~ teilen. 

Das ~rgebnis ist der Punktewert in Schilling. 
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)ieser Punktewert, vervielfacht mit der Punktezahl der jeweiligen 
Crankenanstalt, wird dem anspruchsberechtigten Rechtsträger zu 
iber~eisen sein. Eine Gewichtung nach der Versorgungsstufe der An-

• 
sta.J.t wird dabei nicht vorzunehmen sein. 

- zu Abs. 4: 

20 % der Mittel werden als Zuschuß für Ambulanzleistungen verteilt 
werden. 

Bei der Ermittlung der Leistungen ist von der Anzahl der ambulanten 
Fälle, gewichtet nach der Versorgungsstufe der Krankenanstalt, aus­
zugehen, wodurch sich eine Punktezahl pro Kra.n.~enanstalt ergibt. 
Die weitere Rechenoperation wird anal~g jener für die Ermittlung 
der Zuschüsse für Ausbildungskosten erfolgen. 

Damit werden Am.bulanzleistungen sowohl nach den Bestimmungen für 
den Teilbetrag 2 (entsprechend den dazu ergangenen Richtlinien) als 
auch nach den Bestimmungen des Teilbetrages 3 bezuschußt werden. 

Dies deshalb, weil das bisherige Finanzierungssystem, die sozia.l.ver­
sicherur..gsrechtlichen Regelungen miteinbezogen, den Krankenanstalten 
für stationäre Patienten prozentuell mehr Abgeltung bringt als für 
den ambuianten Patienten. Volkswirtschaftlich wäre es aber wünschens­
wert, die Gesundheitsversorgung im ambulanten Bereich zu verstärken. 

Der Entscheidung, ob ein Patient in stationäre Pflege aufzunehmen 
bzw. im Krankenhaus zu behalten ist oder ob er ambulant versorgt 
werden kann, dtL.-fen ausschließlich medizinische Überlegungen zu­
grundegelegt werden. 

Die Definition des ?ambulanten Falles'' ist in den von der Fonds­
versammlung beschlossenen ''Richtlinien für ein einheitliches System .,... ... 
der Leistungserfassung und LeistUI1gsstatistik in den KrankenanstaJ. ten" 
enthalten. 

- zu Abs. 5: 

20 % der r,ti ttel werden für die Finanzierung ausgewählter Leistungen 
der Spitzenversor5 ..mg bestimmt sein. 

Der fUr die Ver~eilung notwendige Leistu..,igskattlog wird als Richt­
lin.ie gemäß ).r~. 7 der Vereinbarur.g in der ersten Sitzung·der ?or.ds-
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_versammlUDg im Jahre 1983 zu beschließen sein. Erst nach Bescb1uß 
dieser Richtlinie ist eine Auszahlung möglich. 

Der Leisttmgska talo_g soll eine begrenzte ZahJ. von LeistUDgen 
(ca. 30 - 50) der Spitzenversorgu.r.g entha1ten, die vorwiegend auf 
Grund der Kostenintensität ausgewähJ.t werden. Jede Leistung wird 
mit einem Punktewert versehen. Für äede Krankenanstalt wird aus 
der Anzahl der erbrachten LeistUD.gen, multipliziert mit dem je­
weiligen Punktewert der Leis~w::ig, eine Summe von Leistungspunkten _ 
errechnet. · · 

Die weitere Rechenoperation erfolgt a.~a.J.og zu Abs. 3. 

- zu Abs. 6: 

15 % der Mittel werden für die Abgeltung von Leistungen an Fremd­
patienten bestimmt sein. 

Die Definition des Begriffes "Fremdpatient" wird zwischen Bund 
und Ländern zu vereinbaren sein. 

Bei der Errechnung des Zuschusses ist eine Gewichtung nach der Ver­
sorgungsstufe der Krankenanstalt vorzunehmen. Die weitere Recten-

, 

operation wird analog der f"ür die Ermittlllllg der Zuschüsse für 

Ausbildungskosten erfolgen. 

- zu Abs. 7: 

25 ~ der Mittel werden für eine degressive BezuschussUDg der Belags­
tage zur Verteilung kommen. 

Hiezu ist es notwendig, die Normbelagstage für jede Anstalt zu er­
mitteln. Für die Ermittlung dieser Nor.mfelagstage wird die Summe 
aller Belagstage der Krankenanstalten der gleichen Versorgungsstufe 
durch die Summe der stationären Patienten derselben Krankenanstalten 
dividiert. Der Quotient bildet die typenspezifische Belagsdauer. 
Die tYPenspezifische Belagsdauer vervielfacht mit der Za..,J. der 
stationären Patienten der jeweiligen Anstalt ergibt die Nor.:o.belags-
tage. 

Lieg~ die Anzahl der Gesamtbelags~age (1.s. die tatsächlichen Be­

lagstage der jeweilige~ Anstalt) übe~ der. errechneten Nonnbelags­

tagen, so bildet di~ ~i:fsrenz (Gesa=tbelagstage abzüglich Nor:n-
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)ela.gstage), gewichtet mit dem Faktor 0,3, die Restbelagstage. 

)ie Degression setzt also ein, wenn die tatsächlichen Belagst~ge 
:Gesemtbelagstage) einer Anstalt die ermittelten Normbelagstage 
ibersteigen. 

Liegt die Anzahl der Gesamtbel~stage unter den ermittelten Norm­
Jela.gstagen, so. sind grundsätzlich die Normbelagstage der Berech-
1ung zugrunde zu legen. Ein° Vranken.anstalt, deren Belagsdauer 
mter der typenspezifischen Belagsdauer liegt, wird hiefür boni­
fiziert. Sin.~t die Zahl der Gesamtbelagstage unter die Hälfte 
der Normbelagstage, so sind jedoch nicht mehr die Normbelagstage, 
sondern das.Zweifache der Gesa.mtbelagstage der Berechnung zugrunde 
zu legen, weil das Unterschreiten bestimmter anerkannter Grenzen 
gesundheitspolitisch nicht wünschenswert ist. 

Dazu einige Beispiele: 

Eine Krankenanstalt meldet für das Jahre 1982 50.000 Gese.mtbelags­
tage. Für d.iese·Anstalt wurden 40.000 Normbelagstage ermittelt. Bei 
der Aufteilung der :Mittel ist diese :..nstalt mit einer Punktezahl 
von 43. 000 zu berücksichtigen [40. 000 + (10. 000 x O, 3 )] . 

Eine andere Anstalt des gleichen Typs meldet 35.000 Gesa.mtbelags­
tage, 42.000 Normbelagstage wurden ermittelt. Bei der Aufteilung 
der Mittel ist diese Anstalt mit einer Punktezahl von 42.000 zu · 
berücksichtigen. Hätte dieselbe Anstal.t bloß 15.000 Gesamtbelags­
tage aufzuweisen, so wäre eine Punktezahl von 30.000 zu berücksichti-· 
gen, w~il die Zahl der Gesamtbelagstage unter der Hälfte der Norm­
belagstage liegt. 

Die für jede Anstalt nc.ch der dargestellten Rechenoperation er-_ ... 
mittelte Pun.lnezahl ist nach der Versorgungsstufe der Anstalt zu 
gewichten. Die Errech:n.ur.g des Punktewertes in Schilling und des 
auszuzahlenden Betrages pro Krankenanstalt erfolgt analog den 
Erläuterungen zu Abs. 3 

Die Za:.l der stationären Patienten errechnet sich als Durchschnitt 
aus s~ationären Aufr..abn~n und 3ntlassur~en in1tlusive Verstorbene, 
·~·f'elcb.e 6:::tspreche~d der ~a.'1-.i:ena.YJ.stal tenstatistik erhoben \Verden. 
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Für Krankenanstalten, deren durchschnittliche Belagsdauer über 
1 

28 Tagen liegt, wi.rd zu der so ermittelten Zahl der stationären 
Patienten noch die haJ.be An7-ar.1 der vom Vorjahr Verbliebenen h1nzu­
gerechnet. Diese Vorgangsweise wird seit 1979 bei der Auswertung 
der Kostenrechnung bundesei:nheitlich ~ewendet. 

- zu Abs. 8: 

Die letzten S % des Teilbetrages 3 sind als Entschädigung für den 
Einnahmenausfall bei Verkür~1~g der Belagsdauer zu verteilen. 

Aus den Ergebnissen der KostenrechnUDg ist ersichtlich, daß in dan 

letzten Jahren bundesweit ein Sinken der Belagsdauer zu verzeichnen 
war. Dieser volkswirtschaftlich wünschenswerte Trend war aber aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht eine Belastur.g für die Krankenan­
stalten. Um die Polarisierung volkswirtschaftlicher Vorteil - be­
triebswirtschaftlicher Nachteil zu harmonisieren, wird der Fonds einen 
Ausgleich schaffen. Für jene Krankenanstalten, bei denen eine Ver- . 
kürzung der Belagsdauer eingetreten ist, wird die in Abs. 8 letzter 
Satz da.rgestell te Rechenoperation angewandt. Die_se läßt sich für das 
Jahr 1983 in folgender Formel ausdrücken: 

(Bela.gsdauer 1981 abzüglich Bela.gsdauer 1982) mal Anzahl der statio­
nären Patienten 1982 ergibt die Anzahl der entgangenen Bela.gsta.ge 

Die Summe der entgaDgenen Bela.gstage pro Kranke:c.anstaJ.t wird mit dem 

Gewichtwlgsfaktor des entsprechenden Versorgungstyps mul tipl.-iziert. 
Die weitere Rechenoperation erfolgt analog den Erläuterungen zu 
Abs. 3. 

Zu Art. 28: 

Die Bestimmungen über das Inkrafttreten·der Vereinbarung wurden so 

gefaßt, daß ein nahtloser · Allschluß an die Vereinba.rung BGBl.Nr. 453/ 
1978 gewä.hr1eistet wird. 

Zu' Art. 30: 

Die Vereinba...":..lng wird für die Jahre 1983 und 1984 geschlossen und 
für ~iesen Zeitraum. un1.i.indba::- sei~. lnr-e=~tlb dieses Zeitraumes 

C.ie 

Zeit ab 1985 zu erarbeiten s2::..:r:.. Von ä.eil 7e::-~ragspa.rtei·en wird ei.::::e 
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entsprechend geänderte neue Vereinbarung abzuschließen sein. 

Zu Art. 32: 

Die Vertragsparteien werden gemeinsam mit Beginn des Jahres 1983 
einen Arbeitskreis einrichten; der weiterführende Konzepte für 
die Kra..."l.~ena.~staltenfinanzierung zu erarbeiten haben wird. Dieser . 
Arbeitskreis wird sich auch mit Krankenanstalten-Strukturreformen 
zu befassen haben. Abs. 2 ==öelt die Zusammensetzu....11g dieses Arbeits­
kreises. 

Zu A::-t. 33: 

Die von Bund und den '!regem der sozialen Kra.zi..kenversicherung in 
den Jahren 1983 und 1984 zusätzlich zu den Bestimmungen in Art 12 
an den Fonds zu leistenden Mittel schließen eine neuerliche Forde-
rung der Länder nach einer Mittelaufstockung für diesen Zeitraum 
aus. Von der Vereinbarung nicht umfaßt und daher auch nicht vom 
Wortlaut des Art. 33 angesprochen•ist die Regelung betreffend die 
Ambule.nzgebühren. 

III. 

Finanzielle Auswirkungen 

.. ,,. 

Zusätzlich zu seinen Beiträgen in Höhe von je 1,416 % des Umsatz­
steueraufko::mnens leistet der Bund im Jahre 1983 100 !4illionen Schilling 
und im Jahre 1984 140 Millionen Schilling an den Fonds. 

Ein zusätzlicher Personal- und Sachaufw~"'ld ist nicht zu ernarten. _ ... 
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